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Prüfungsordnung für Abschlußprütungen in anerkannten Aus-
bildungsberufen und Grundsätze lür die OurchfÜhrung von
zwischenprüfungen

ln der Anlage 1 werden die be,ichtigle Fassung der ,.Prüfungs-
ordnung zur Durchführung von Abschlußprüfungen in anerkann-
ten Ausbildungsberufen" und in der Anlage 2 die be.ichtigte
Fassung der,,Grundsalze für die DurchfÜhrung von Zwischen-
prulungen" für solche Ausbildungsberufe bekanntgegeben, flir
die der Bundesminister lür das Post- und Fernmeldewesen zu-
ständiger Fachminister im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
ist (Auszubildende zur Dienstleistungslachkraft und zumlzur
Fernmeldehandwerker/in)

Hinweise des BPM

'1- Die brsher im Zusammeohang mit der ,,Prüfungsordnung
für die Prütungen im Fernmeldehandwerk" (Amtsblvfg
244/1973J erlassenen Einzelverfügungen sind sinngemäß
anzuwenden, soweit sie den Bestimmungen der neuen PrÜ-
f ungsordnung nicht entgegenstehen

2. Die nach Amtsblvlg 244/ 19731Ü dtet Jahre berutenen PrÜ-
lungsausschüsse führen ihre Aufgaben bis zum Ablauf der
laufenden Beruf ungszeil weiter

3. Die Zwischenprütung wird für die Auszubildenden zumlzur
Fernmeldehandwerker/in aul ihren eigentlichen Zweck -
Feststellung des Ausbildungsstandes - zurückgeführt. Sie
wird künftig nicht mehr alleiniges Kriterium ftlr die KÜrzung
der Ausbildungszeit sern. Entsprechende Regelungen wer-
den z Z erarbeitet. Bis zu ihrem Erlaß ist nach Abschnitt Vlll
der Verwaltungsanweisung zur ,,Verordnung Über die Be-
rulsausbildung zum Fernmeldehandwerker" (AmtsblVfg
243/ 1973) z!i verlahren

4. i.4it der Übernahme der überregional erstellten PrÜtungsauf-
gaben und Bewertungsmaßstäbe entfällt ein Beschluß nach

§ 14 Abs. 1 der Prüfungsordnung.

5. Nach § 27 der Prülungsordnung findet eine mÜndliche PrÜ-

lung nur noch aut Verlangen des Prtlfungsteilnehmers statt
Dieses Verlangen ist zum Bestehen der PrÜfung ertorderlich,
wenn die schriftlichen Leistungen nicht ausreichend sind
Dre Prüfungsteilnehmer sind durch PrÜfungsausschuß und
Ausbildungsberater entsprechend zu beraten.

6. Die fur die Durchtührung der Prülungen er{orderlichen Form-
blätter wurden mit Amtsblvfg 124l1981 bekanntgegeben
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Prüfungsordnung zur Durchführung von Abschlußprüfungen
in anerkannten Ausbildungsberufen

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses der Deutschen Bundespost (DBP) vom
8. Mai 1 980 erläBt das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (BPM) als zuständige Stelle
nach §§ 41 Satz 1 , 58 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. 8. 1969 (BGBI. I S. 1 1 12) die folgende
Prüfungsordnung für die Durchtührung von Abschlußprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen.
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Abschnitt I

Prülungsausschüsse

§1
Errichtung

(1) Für die Abnahme der Abschlußprüfung errichten die Ober-
postdirektionen (OPDn) im Auflrag desBPM als der zuständigen
Stelle Prüfungsausschüsse (§ 36 Satz'1 BBiG).

(2) Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, insbesonde-
re bei einer großen Anzahl von Prüfungsbewerbern und bei be-
sonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere
Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(3) Für Prüfungsbewerber nach § I Abs. 2 sind Prüfungsaus-
schüsse mit besonderer Erfahrung in der Erwachsenenbildung
zu berufen.

(4) Mit Zustimmung des BPM können mehrere OPDn bei einer
von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichlen (§ 36
Satz 2 BBiG).

§2
Zusammensetzung und Berutung

(1) Der PrülungsausschuB besteht aus sechs Milgliedern (vgl.

§ 37 Abs. 1 bis 3 BBIG), und zwar aus

1. zwei Beauftragten der DBP aus der Fachrichtung, die dem
Ausbildungsberuf entspricht, in dem die AbschlußprÜfung
stattfindet; ein Beauttragter muß dem gehobenen Dienst,
einer dem mittleren Dienst angehören oder die Abschlußprü-
fung für den Ausbildungsberuf erfolgreich abgelegt haben;
von den beiden Beauftragten soll mindestens einerErfahrun-
gen in der Ausbildung lür den Ausbildungsberuf haben,

2. zwei Beauttragten der bei der oBP vertretenen Gewerk-
schaften: die Beauftragten der Gewerkschaften werden aul
Vorschlag der im OPD-Bezirk zuständigen Gewerkschaften
beruten,

3. zwei Lehrern von berufsbildenden Schulen; die Lehrer wer-
den im Einvernehmen mit der Schulautsichtsbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle berulen.

Dre Mitglieder haben Slellvertreter; die Stellvertreter der Mitglie-
der zu Nr. '! müssen die dort genannten Bedingungen srfüllen.

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder müssen lür
die Prütungsgebiete sachkundrg und für die Mitwirkung im PrÜ'
lungswesen geeignet sein (§ 37 Abs 1 Satz 2 BB|G).

(3) Dre Mitgliedgr und stellvertretenden Mitglieder werden von
der OPD für drei Jahre berulen (§ 37 Abs 3 Satz 1 BB|G).

(4) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl in-
nerhalb einer von der OPD gesetzten angemessenen Frist vor-
geschlagen, so beruft die OPD insoweit nach ptlichtgemäßem
Ermessen (§ 37 Abs. 3 Salz 4 BBiG).

(5) Die Mitgliederund stellvertretenden Mitglieder d€r PrÜfungs-
ausschüsse können nach AnhÖren der an ihrer Berufung Betei-
ligten aus wichtrgom Grund abberulen werden (§ 37 Abs.3
Satz 5 BBiG).
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(6) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuß ist ehrenamllich; soweit
eine Entschädigung für bare Auslagen und lür Zeitversäumnisse
zu gewähren ist, wird deren Höhevom BPMtestgesetzt (vgl. § 37
Abs. 4 BBrG).

(7) Von Absatz 1 darf nur abgewichen werden, w€nn andernfalls
die erforderirche Zahl von f,/rtgliedern des Prütungsausschus-
ses nicht berufen werden kann (§ 37 Abs.5 BB|G).

§3
Belangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prüfungsausschuß-
mitglieder nicht mitwirken, die mit dem Prüfungsbewerber ver-
heiratet oder verheiratet gewesen oder mit rhm in gerader Linie
verwandt oder verschwägert oder durch Annahme an Kindes
Statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade
verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägerl sind, auch
wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschatt begründet ist,
nicht mehr besteht.

(2) Prüfungsausschußmitlgieder, die srch befangen lühlen, oder
Prufungsteilnehmer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend
machen wollen, haben dies der OPD mitzuteilen, während der
Prüf ung dem Prüf ungsausschuß

(3) Die Entscheidung über den Ausschluß von der Mitwirkung
trifft die OPD, während der Prüfung der Prüfungsausschuß.

(4) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Beset-
zung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die OPD
die Durchfrlhrung der Prüfung einem anderen Prüfungsaus-
schuß ubertragen. Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durch-
fuhrung der Prülung aus anderen Gründen nicht gewährleistet
erscheint

§4
Vorsitz, Beschlußfähigkeit, Abstimmung (§ 38 BB|G)

(1) Der Prüfungsausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und dessen Stellv€rtreter. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehö-
ron. Während der Amtszeit sollte der Vorsitz zwischen den
Gruppen wechseln.

(2) Der Prüfungsausschuß ist beschlußtähig, wenn mindestens
4 Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag.

§s
Geschäftsführung

Dre OPD regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuß
dessen Geschäftsführung, insbesondere Einladungen und
Durchf ührung der Beschlüsse.

§6
Verschwiegenheil

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prü-
lungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren.
Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuß. Aus-
nahmen von Satz 1 bedürlen der Einwilligung der OPO.
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Abschnitt ll

Vorbereitung der Prüf ung

§7
Prülungstermine

(1 ) Die OPD bestimmt in der Regel zwei für die Ourchführung der
Prufung maßgebende Termine im Jahr. Die Termine sind ein Jahr
im voraus zu planen und so zu legen, daß innerhalb der Ausbil-
dungszeit die gesamte Prüfung abgelegt und das Ergebnis be-
kanntgegeben werden kann. Die Prülung darl nicht früher als
zwei Monate vor Ende der Ausbildungszeit beginnen 1). Davon
unberührt bleibt § I Abs. 1.

(2) Die OPO gibt den Prüfungsausschüssen und den beteiligten
Berufsbildungsstellen und Berufsschulen die Termrne für alle
Prülungsteile spätestens 10 Monate vorher bekannt.

(3) Die OPD veröfientlicht die Termine lür alle Prütungsteile ein-
schließlich der Anmeidelristen in ihrem Bezirksblatt spätestens
drei Monate vor Ablauf der Anmeldefrist.

(4) Wrrd die Abschlußprüfuog mit einheitlichen uberregionalen
Prüfungsaufgaben durchgeführt, sind einheitliche Prüfungstage
anzusetzen.

(5) Sofern die Regelprüfungstermine die Wiederholungsfristen
gem. § 24 Abs. 2 nicht erlassen, sind für Wiederholungsprüfun-
gen zusätzliche Termine anzusetzen.

§8
Zulassungsvo.aussetzungen für die Abschlußprüfung

(1) Zur Abschlußprüfung ist zuzulassen (§ 39 Abs. 1 BB|G),

1 . ,r./er die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Au6-
bildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Pni-
fungstermin endet,

2. wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung leilgenom-
men sowie vorgeschriebene Berichtshefte (Ausbildungs-
nachweise) getührt hat und

3- wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der
Berulsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus einem
Grund nicht eingetragen ist, den weder der Auszubildende
noch dessen gesetzlicher Vertreter zu verlreten hat.

(2) Körperlich, geistig oder seelisch Behinderte sind zur Ab-
schlußprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen
des Abs. 1 nicht vorliegen (vgl. § 48 Abs. 3 Nr. 2 BB|G), soweit
esArt und Schwere der Behinderung erfordern. Die Behinderung
ist auf Verlangen der OPD oder des Prüfungsausschusses (vgl.

§ 11 Abs. 1) durch Vorlage eines amts- oder postärztlichen
Altestes nachzuweisen.

§s
Zula6sungsvoaauaaetzungen in besonderen Fällen

(§ 40 BB|G)

(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des Ausbild€nden
und der Berufsschule vor Ablauf seiner Ausbildungszeit zur Ab-
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schlußprülung zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies
rechtfertigen.

(2) Zur Abschlußprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist,
daß er mindestens das Zweifache der Zeit, die als Ausbildungs-
zeit vorgeschfleben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem
er die Prüfung ablegen will. Hrervon kann abgesehen werden,
wenn durch Vorlage von Zeugnissen, Bescheinigungen nach
§ 86 BBiG oder auf andere Weise glaubhaft dargetan wird, daß
der Bewerber Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, die die
Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Beweöer, die eine Prufung
nach § 10, Abschnitt l, Abs 4 des Tarituertrages für die Arbeiter
der DBP mit Erfolg in der dem Ausbildungsberuf entsprechend€n
Fachrichtung abgelegt haben, können vor Ablauf der in Satz 1

genannten Zeit zur AbschluRprüfung zugelassen werden. Zu
welchem Zeitpunkt die Zulassung trühestens erfolgen darf, be-
stimmt das BPM nach vorheriger Beratung im Berufsbildungs-
ausschuß der DBP. Die Prüfung rst von einem Prüfungsaus-
schuß gemäß § 1 Abs. 3 für diese Gruppe gesondert abzuneh-
men; der bisherige berufliche Werdegang des Pruflings ist dabei
angemessen zu beachten-

(3) Zur Abschlußprüfung ist lerner zuzulassen, wer rn einer be-
rufsbildenden Schule oder sonstigen Einrichtung ausgebildet
worden ist, wenn diese Ausbildung der Berufsausbiidung in dem
anerkannten Ausbildungsberuf entspricht, in dem die Prüfung
abgelegt werden soll.

§ 10

Anmeldung zur Prü[ung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlrch nach den von der
OPD bestimmten Anmeldelristen durch den Ausbildenden mit
Zustimmung des Auszubildenden zu ertolgen.

(2) ln besonderen Fällen kann der Prüfungsbeweöer selbst den
Antrag aut Zulassung zur Prütung stellen. Oies gilt besonders in
Fällen gemäß § 9 und bei Wiederholungsprüfungen, lalls ein
Ausbrldungsverhältnis nicht mehr besteht.

(3) Fürdie Entgegennahme derAnmeldung istdie jeweilige OPD
zuständig.

(4) Bei der Anmeldung sollen vorliegen

1 in den Fällen der §§ I und I Abs. 1

a) Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen
Zwschenprülungen,

b) vorgeschriebene Berichtshette (Ausbildungsnachweise),

c) das letzte Zeugnis der berulsbildenden Schule,

d) weitere vorhandene Ausbildungs- und Tätigkeitsnach-
weise; dazu gehören auch Zeugnisse der DBP.

2. in den Fällen des § I Abs. 2 und 3

a) Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über
den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten im Sinne
des § I Abs. 2 oder Ausbildungsnachweise im Sinne des
§ 9 Abs. 3,

b) das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule,

c) ggf. weilere Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise,

d) tabellarischer Lebenslauf .

,) Solorn aulgruid von Uingenegolunqen schuliscne Abschlußprülunoen voF
geschreben sind, kann lon d €s6r Fnsl Oeringlügiq abgewichen wsrden, wenn
dädurch DopDelprulungen in €hzelnon Prütunqsleilsn, Jächern oder -q€bielen
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§ 11

Entscheidung über die Zulassung

(l) Über die Zulassung zur Abschlußprüfung entscheidet die
OPD Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gege-
ben, so entscheidet der Prüfungsausschuß (§ 39 Abs.2 BBiG).

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbe-
werber rechtzeitig unter Angabe des Prülungstages, des Prü-
fungsortes und des Prüfungsausschusses sowie der mitzubrin-
genden Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuß bis zum ersten
Prütungstage, wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen
oder talschen Angaben ausgesprochen wird, widerrufen wer-
den.

Abschnitt lll

Durchführung der Prüfung

§ 12

Prülungagegensland (v91. § 35 BBiG)

Durch die Abschlußprüfung ist festzustellen, ob der Prüfungs-
teilnehmer die erforderlichen Fertigkeiten beherrscht, die not-
wendigen praktischen und theoretischen Kenntnisse besitzt
und mit dem ihm im Berufsschulunterricht vermittellen, tür die
Berutsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist Die Aus-
bildungsordnung ist zugrunde zu legen

§ 13

Gliede,ung der Prüfung

(1) Soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt,
soll sich die Prüfung in eine Fertigkeits- und eine Kenntnisprü-
tung (Prüfungsteile) gliedern. Die Kenntnisprülung kann in Prü-
fungslächer, diese können in Prüfungsgebiele gegliedert wer-
den Die Fertigkeitsprülung besleht aus einer oder mehreren
Arbeitsproben. Während der Fertigkeilsprüfung können Fragen
gestellt werden, die damit im Zusammenhang stehen

(2) Die Kenntnisprüfung ist schriftlich durchzufijhren. Eine
mündliche Prüfung bzw. ErOänzungsprüfung ist durchzuführen,
soweil die Ausbildungsordnung dies vorschreibt.

(3) Wird eine mündliche Prütung oder eine Ergänzungsprütung
durchgeführt, sind nicht mehr als 6 Prülungsteilnehmer in einer
Gruppe zusammenzutassen.

(4) Nehmen körperlich, geistig oder seelisch Behinderte an der
Prütung teil, sind die besonderen Belange dieser Prüfungsteil-
nehmer im Benehmen mil rhnen bei der Prulung zu berücksich-
tigen, soweit es Art und Schwere der Behinderung erfordern. Die
Behinderung ist aut Verlangen der OPD oder des PrüfrJngsaus-
schusses durch Vorlage eines amts- oder postärztlichen Atte-
stes nachzuwersen

§ 14

Prürungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuß beschließl auf der Grundlage der
Ausbildungsordnung die Prüf ungsaufgaben.
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(2) Der Prüfungsausschuß ist gehalten, überregional erstellte
Prüfungsaufgaben und ggf. riberregional erstellte Bewertungs-
maßstäbe zu übernehmen. Dabei ist davon auszugehen, daB
auch Prülungen innerhalb eines OPD-Bezirks, bei denen mehr
als ein PrülungsausschuR mitwirkt, als überregional anzusehen
sind Das für die Festlegung von überregionalen Prütungsaufga-
ben zuständige Gremium wird entsprechend § 2 Abs 3 f'.rr drei
Jahre berufen, es besteht aus folgenden lvlitglredern:

zwei Beauflragten der DBP,

zwei Beauflragten der bei der DBP vertretenen Gev.,erkschaften
und

zwei Lehrern von berufsbildenden Schulen.

(3) Die Mjlglieder des Gremiums gem Abs 2haben Stellvertre-
ter.

(4) Die Mitglieder gem. Abs. 2 und die Stellvertreter gem Abs 3
müssen Mitglieder oder stellvertretende i/itglieder der gemäß §
2 Abs. 1 gebrldeten Prütungsausschusse sein

§ 15

Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht ötfentlich; Vertreter des BPM, der
OPD und der berufsbildenden Schulen, bei denen ein vorwie-
gend dienstliches lnteresse vorliegt, sowie die Mitglieder und
slellvertretenden Mitglieder der Berufsbildungsausschusses
der DBP können anwesend sein. Der Pnifungsausschuß kann im
Einvernehmen mit der OPD andere Personen als Gäsle zulas-
sen. § 6 gilt für anwesende Drilte sinngemäß.

(2) Bei der Beratung uber das Prülungsergebnis düden nur die
Mitglieder des Prüf ungsausschusses anwesend sein.

(3) De Beteiligung der Personaträte richtet sich nach dem Bun-
despersonalvertretungsgesetz und den hierzu vom BPNy' erlas-
senen Verfügungen. Dem zustdndigen Personalrat sind Art, Zeit
und Ort der Prüfung sowie Zahl der Prüfungsteilnehmer und die
Ausbildungsämter rechtzeitig mitzuteilen, oer Personalrat soll
das Mitglied, das zur Prüfung entsandt wird, der Prüfungsbehö.-
de möglichst vor der Prüfung schriftlich benennen

§ 16

Leilung und Aufsicht

(l) Die Prüfung wird unler Leitung des Vorsilzenden vom Prü-
f ungsausschuB allgenommen.

(2) Bei schrittlichen Prüfungen regelt die OPD im Einvernehmen
mit dem Prüfungsausschuß die Aulsichtsführung, die sicherstel-
len soll, daß der Prüfungsteilnehmer die Arbeiten selbständig
und nur mit den edaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausfr.ihrt.

(3) Die Anfertrgung von Arbeitsproben rst von mindestens zwei,
nicht der gleichen Gruppe angehörenden Mitgliedern des Pril-
fungsausschusses zu überwachen; diese werden vom PrÜ-
f ungsausschuß bestimmt.

§ 17

Ausweispf licht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des Vorsil-
zenden oder des Aufsichlsführenden über ihre Person auszu-
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weisen Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsab-
lauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaublen Arbeits- und
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und Ord-
nungsverstößen sowie uber das Verhalten bei Erkrankung zu
belehren.

§ 18

Täuschungshandlungen und Ordnungsve,slöße

(1) Die Teilnehme., die sich einer Täuschungshandlung oder
einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs schuldig ma-
chen, kann der Aufsichtslührende von der Prüfung vorläufig aus-
schließen.

(2) Über den endgültrgen Ausschluß und die Folgen entscheidet
der Prüfungsausschuß nach Anhören der Prüfungsteilnehmers.
ln schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbereiteten
Täuschungshandlungen, kann die Prüfung tür nicht bestanden
erklärt werden. Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nach-
träglich lestgestellten Täuschungen.

(3) Wird eine Prufung wegen Täuschungsversuchs als nicht be-
standen erklärt, muß der Prüfungsteilnehmer eine etwaige Wie-
derholungsprüfung in vollem Umfang ablegen. Oie Wieder-
holungsfrist belrägt 3 t\4onate.

§ 19

Rücktritt, Nichtteilnahme

(l) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter Anmeldung
rechtzeitig vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung
zurücktreten. ln diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfungsbewerber nach Beginn der Prüfung zurück,
so können bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prüfungs-
leistungen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund tür
den Bücktritt vorliegt (z B im Krankheitsfall durch Vorlage eines
ärztlichen Attestes),

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der
Prüfungsbewerber an der Prüfung nicht teil, ohne daß ein wich-
tiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Über das Vorliegen eines vr'ichtigen Grundes entscheidet der
Prütungsausschuß

Abschnitt lV

Bewertung, Feststellung und Beurkundung
des Prüfungsergebnisses

§20
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der Prüfung
nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind - unbeschadet einer
Gewichtung von einzelnen Prüfungsleistungen aufgrund der
Ausbildungsordnung - wie lolgt zu bewerten:

Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße ent-
spricht,

= 100-92 Punkte = Note 1 = sehr gut,

eine Leistung, die den AnforderLrngen voll enlspricht,
= unter 92-€1 Punkte = Note 2 = gut,

eine Leislung, die im allgemeinen den Antorderungen entspricht,
= unter 81-67 Punkte = Note 3 = befriedigend,

eine Leistung, dic zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den
Anforderungen noch entspricht,
= 'rnter 

67-50 Punkte = Note 4 = ausreichend,

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, iedoch
erkennen läRt, daß die notwendigen Grundkenntnisse vorhan-
den sind,
= unter 50-30 Punkte = Note 5 = mangelhatl,

eine Leistung, die den Anlorderungen nicht entspricht und bei
der selbst die Grundkenntnisse lückenhaft sind,
= unler 3M Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Mittelwerle sind nichl unter V€rw€ndung von Noten, sondern
unter Verwendung von Punkten zu ermilteln. Bei der Punkteer-
mittlung ist das Ergebnis stets in ganzen Punkten anzugeben,
ggf. sind die allgemeinen Rundungsbestimmungen anzuwen-
den.

(3) Bei programmierter Prüfung ist eine der Prüfungsart entspre-
chende Bewertung vorzunehmen.

(4) Jede PrLjfungsleistung ist von mindeslens zwei Mitgliedern
des Prüfungsausschusses getrennt und selbständrg zu beurtei-
len und zu bewerten.

(5) Lesbare Entwürfe und Skizzen sind mit zubeurteilen und zu
bewerten, wenn der Prülling die Reinschriften nicht vollendet
hat.

§21
Feststellung des Prüf ungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuß stellt gemeinsam die Ergebnisse der
einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Gesamtergebnis der
Prüfung fest.

(2) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn in den einzelnen
Prüfungsteilen [vgl. § 13 (1 )] mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht sind, soweit die Ausbildungsordnung nichts ande-
res bestimmt.

(3) Über die Prüfung ist eine Niederschrift nach Vorgabe des
BPN4 zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen.

(4) Über das Ergebnis der Prüfung ist ein V€rmerk nach Vorgabe
des BPIVI zu fertigen. Dieser ist in die Personalakte aufzuneh-
men,

(5) Kann der Prüfungsterlnehmer aufgrund der Ausbildungsord-
nung einen Antrag auf Ergänzungsprüfung stellen, so toilt ihm
die OPO dies unter Angabe der bis dahin erzielten Prüfungslei-
stungen innerhalb von 3 wochen nach Abschluß des zuletzt ab-
gelegten Prüfungsteils schriftlich mit.

(6) Kann der Prüfungsteilnehmer aufgrund der Ausbildungsord-
nung eine mündliche Prüfung verlangen, so sind ihm alle vorlie-
genden Prüfungsnoten 5 Aöeitslage vor dem Termin der münd-
lichen Prütung bekanntzugeben.

(7) ln den Fällen der Absätze 5 und 6 setzt die OPD dem Prü-
lungsteilnehmer eine Erklärungsf rist.
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(8) Der PrüIungsausschuß teilt dem Prüfungsteilnehmer am Tag
der mündlichen Prüfung bzw. am Tag der Ergänzungsprüfung
unter Angabe der Einzelnoten mit, ob er die Prüfung ,,bestan-
den" oder,,nicht bestanden" hat. Dle Prüfungsl€lstungen sind
ggf. kurz zu erläutern; erforderlichenfalls mil dem einzelnen Prü-
lungsteilnehm€r anhand der Prüfung§arbeiten. Dem Prüfungs-
teilnehmer ist unverzüglich eine vom vorsitzenden zu unter-
zeichnende Bescheinigung nach Vorgabe des BPM auszuhän-
digen.

(9) Findet weder eine mündliche Prüfung nach eine Ergänzungs-
prülung statt, teilt die OPD dem Prüfungsteilnehmer innerhalb
von 3 Wochen nach Abschluß des letzten Prütungsteils schritt-
lich mit, ob er die Pnifung ,,beslanden" oder,,nicht bestanden"
hat

(10) Als Termin des Bestehens bzw. des Nichtbestehens gilt

a) der Tag der mündlichen Prüfung bzw. der Tag der Ergän-
zungsprüfung,

b) in den Fällen des Abs. 5, in denen ein Antrag auf Ergän-
zungsprülung nicht gestellt worden ist, der letzleTag dervon
der OPD gesetzten Erklärungsf rist,

c) in den Fällen des Abs.6, in denen eine mündliche Prülung
nicht verlangt worden ist, der letzte Tag der dem Prüfungs-
teilnehmer gesetzten Erklärungsfrist,

d) in den Fällen des Abs. I der Tag der Austertigung der Mittei-
lung; die Rechtsbehelfsfrist nach § 25 bleibt unberührt.

§22
Prütungszeugnis

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer
von der OPD ein Zeugnis (vgl. § 34 BBiG) gemäß Vorgabe des
BPM,

(2) Oas Prütungszeugnis enthält

a) die Bezeichnung ,,Prüfungszeugnis nach § 34 BBIG",

b) die Personalien des Prüfungsteilnehmers,

c) den Ausbildungsberuf,

d) das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse von
einzslnen Prüf ungsleistungen,

e) das Prütungsdatum gemäß § 21 Abs. 10,

f) die Unterschriften des Vorsitzenden des Prülungsausschus-
ses und des Beauftragten der OPD mit Abdruck des Dienst-
stempels.

§23
Nicht bestandene Priltung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfungsteilneh-
mer und ggf. sein gesetzlicher Vertreter sowie der Ausbildende
von der OPD einen schrittlichen Bescheid nach Vorgabe des
BPM üb€rdi€ Einzelergebnisse der Prüfung. Darin ist nach Maß-
gabe der Ausbildungsordnung auch anzugeben, welche Prü-
fungteile, -fächer bzw. -gebiete in einer Wiederholungsprüfung
nicht mehr wiederholt zu werden b.auchen.

(2) Auf die besonderen Bedingungen derWiederholungsprüfung
gemäB § 24 ist hinzuweisen.
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Abschnitt V

§24
Wiederholungsprütung

(1) Eine nicht bestandene Abschlußprülung kann zweimal wie-
derholt werden (vgl. § 34 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

(2) Die Wederholungslrist kann drei oder sechs Monate betra-
gen. lhre Dauer empliehlt der Prüfungsausschuß. Die Entschei-
dung tritft der Auszubildende, ggf. sein gesetzlicher Vertreter.
Eine von der Empfehlung abweichende Entscheidung ist der
OPD schriftlich inn€rhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe
des Prüf ungsergebnisses mitzuteilen.

(3) ln den Fällen der §§ I und I Abs. 1 muß die Zulassung zur
letztmöglichen Wiedeöolungsprüfung innerhalb eines Jahres -
gerechnet vom Tage derBeendigung der ersten nicht bestande-
nen Prüfung an - erfolgen. Wird die Anmeldefrist nicht gewahrt,
so ist die Zulassung zu einer erneuten Prüfung zu einem späte-
ren Zeitpunkt im Rahmen des § I Abs. 2 möglich.

(4) Hat der Prüfungsteilnehmer bei nicht bestandener Prüfung in
einem Prüfungstoil, Prülungsfach bzw. Prütungsgebiet minde-
stens ausreichende Leistungen erbracht, so ist diese Prülungs-
leistung nichtzu wiederholen, sofern der Prüfungsteilnehmer in-
nerhalbvon zweiJahren -gerechnet vom Tage, an dem ihm das
Nichtbestehen der Prülung bekanntgegeben worden ist (vgl.

§ 21 Abs. 10) - zur Wederholung angemeldet wird bzw. sich
selbst anmoldet. Läßt die Ausbildungsordnung die Befreiung
von Prüfungsleistungen nurauf Antrag des Prüfungsteilnehmers
zu, so gilt die Regelung der Ausbildungsordnung.

(5) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung (§§ I
bis 11) gelten sinngemäß. BeiderAnmeldung sind außerdemOrt
und Datum der vorausgegangenen Prüfung anzugeben.

Abschnitt Vl

Schlußbestimmungen

§25
Rechtsbehelfe

lraßnahmen und Entscheidungen der Prufungsausschüsse so-
wie derOPDn sind, soweit es sich dabei um anfechtbare Verwal-
tungsakte handelt, bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den
Prüfungsbeweöer oder den Prüfungsteilnehmer mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im ein-
zelnen nach der Verwaltungsg€richtsordnung vom 2'1. 1. 1960
(Amtsblvlg 155/1960) in Verbindung mit dem Rundschreiben
des Bundesministers des lnnero vom 3. 1'1. 1972 (Vfs
911 108G-7 vom 8. '1. 1973).

§26
PrülungsunlerlaEsn

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind 2 Jahre, die Anmel-
dungen und Niederschriften gemäß § 21 Abs,3 sind 10 Jahre
aufzubewahren.
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(2) Der Prüfungsteilnehmer kann beim Beschäftigungsamt (Be-
rufsbildungsstelle - oder sofern eine solche nicht vorhanden ist
- Personalstelle), auf seinen Wunsch auch bei der OPD, Einsicht
in d e von ihm gefertigten Prüfungsarbeiten einschließlich ihrer
Bewertung nehmen. Dabei ist das Prüfungsgeheimnis zu wah-
ren und sicherzustellen, daß die Prufungsarbeiten unverändert
bleiben.

§27
Sonderbeslimmungen fü. Auszubildende

in der Berutsausbildung zum Fernmeldohandwg,kel

(1) Anstelle des § 13 (2) Satz 2 gilt:

Der Prüfungsteilnehmer kann in einzelnen oder allen Fächern
der Kenntnisprüfung erne mündliche Prüfung verlangen.

(2) Anstelle des § 2'l (2) gilt:

De Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn beide Prüfungsteile
(Fertigkeits- und Kenntnisprüf ung) mit mindestens ausreichend
bewertet wsrden. Das Ergebnis der Fertigkeitsprülung oder der
Kenntnisprülung kann nicht mehr ausreichend sein, wenn die
Note in einem Prüfungsfach oder in einer Arbeitsprobe ungenü-
gend ist; das Ergebnis der Kenntnisprüfung kann ebenfalls nicht
mehr ausreichend sein, wenn das Prüfungsfach Fachkunde oder
das Prüfungsfach Technisches Rechnen mit mangelhaft beur-
teilt wird,

ln der Fertigkeitsprüfung kann nur eine mangelhatte Note durch
eine mindestens befriedigende Note in einer anderen Arbeits-
probe der Fertigkeitsprüfung ausgeglichen werden.

ln der Kenntnisprülung kann eine mangelhatte Note im Prü-
fungsfach Wirtschafts-, Sozial- und Berufskunde durch eine
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mindestens befriedigende Note im Prüfungsfach Fachkunde
oder Technisches Rechnen ausgeglichen werden.

Nicht ausreichende schriftliche Prüfungsleislungen können
durch mündliche Prüfungsleistungen ausgeglichen werden.
Dies setzt voraus, daß der Prüfungsteilnehmer die mündliche
Prüfung in einzelnen oder in allen Fächern verlangt. Die Fachno-
te ergibt sich dann aus der Mittelwertbildung der schrift,ichen
und mündlichen Prüf ungsleistung.

Darüber hinaus kann das Ziel eines Verlangens aul Ablegung
einer mündlichen Prüfung die Veöesserung einzelner Fachno-
ten und ggf. der Gesamtnote der Kenntnisprüfung sein.

(3) Zu § 21 (6) gilt ergänzendi

Der Prüfungsteilnehmer kann in Anlehnung an die Ausbildungs-
ordnung und nach § 27 Absatz 1 dieser Prufungsordnung eine
mündliche Prüfung verlangen AufWunsch des Prüfu ngsteilneh-
mers kann die mündliche Prüfung auch nach ihrem Beginn auf
weitere oder alle Fächer der KenntnisprüfrJng ausgedehnt wer-
den.

(4) Die Prüfungsordnung für die Prüfungen im Fernmeldehand-
werk, bekanntgegeben m't Amtsblvfg 24411973 S.681, wird
durch diese Prüfungsordnung ersetzt.

§28
Genehmigung, lnkrafttreten

Diese Prülungsordnung wurde am 30 I 1980 qemäß § 41 BBiG
von dem Bundesminister lür das Post- und Fernmeldewesen ge-
nehmigt. Sie tritt am '! . 10. 1980 in Kratt.
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Grundsätze für die Durchführung von Zwischenprüfungen

Der Berufsbildungsausschuß beim BPM als zuständige Stette
hat in seiner Sitzung am L Mai lgEOfolgende crundsätze für die
Durchführung von Zwischenprülungen beschlossen:

1 Zweck

Zweck der Zwischenprülung ist die Ermittlung des jeweiligen
Ausbildungsstandes, um gegebenenfalls korrigierend auf die
weitere Ausbildung einwirken zu können.

2 Gegenstand

Gegenstand der Zwischenprrlfung sind die nach der jeweiligen
Ausbildungsordnung für die Zeit bis zur Ablegung der Zwischen-
prütung zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich
aus der dem Ausbildungsrahmenplan entsprechenden sachli-
chen und zeitlichen Gliederung ergeben, sowie der im Berufs-
schulunterricht entsprechend den abgestimmten Rahmenlehr-
plänen zu vermittelnde Lehrstoff, soweit er für die Berutsausbil-
dung wesentlich ist. Soweit abgeslimmte Rahmenlehrpläne
nicht vorliegen, ist die Ausbildungsordnung zugrunde zu legen,

3 Ourchführung

Soweit die Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt, sollen
mit der Zwischenprülung Kenntnisse und Fertigkeiten geprütt
werden.

Nach L/aßgabe der Ausbildungsordnung können bei der Prüfung
der Fertigkeiten kleinere Arbeitsproben vorgesehen sein.

Die Prüfung der Kenntnisse soll schrittlich, gegebenenfatls auch
in prog.ammierler Form, durchgelührt werden.

4 Aufgabenstellung

Der Prüfungsausschuß beschließt auf der Grundlage der Ausbil-
dungsordnung die Prüfungsaulgab€n, soweit die Ausbildungs-
ordnung keine Anforderungen für die Zwischenprülung enthält,
beschließt er die Prüfungsautgaben rm Sinne des Abschnitts 2
dreser Grundsätze.

Hinsichtlich der Übernahme von überregionat erste ten prü-
fungsaufgaben und ggf. überregional erstellten Bewertungs-
maßstäben gilt § '! 4 der PrLlfungsordnung zur Durchführung von
Abschlußprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen.

5 Prütungsausschüsse

Fur die Ourchführung der Zwischenprüfung können die OPDn
Prülungsausschrisse, die bereits für Abschlußprüfungen errich-
tet sind, für zuständig erklären oder besondere Prüfungsaus-
schüsse errichten.

Die Zusammensetzung und Berutung der besonderen Prüfungs-
ausschüsse richtet sich nach § 2 der Prüfungsordnung zur
Durchführung von Abschlußprüfungen in anerkannten Ausbil-
dungsberulen

6 Anmeldung zur Teilnahme

Der Ausbildende meldet den Auszubildenden rechtzeitig bei der
OPD zur Teilnahme an der Zwischenprüfung an
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7 Bewertung

Die Bewertung der Prütungsleistungen richtet sich nach dem
Benotungssystem des § 20 der Prüfungsordnung zur Durchfüh-
rung von Abschlußprüfungen in anerkannten Ausbildungsberu-
ten Mit Hilfe der Bewertung soll festgesteltt werden, ob beim
vorgegebenen Ausbildungsgang ein Ausbildungsstand erreicht
ist, der erwarten läRt, daß de. Auszubildende das Ziel der Be-
rufsausbildung erreichen wird oder ob korrigierende lvlaßnah-
men erforderlich sind (vgl. Abschn. 8), um das Ziel zu erreichen.

Die Ergebnisse der Zwischenprüfung sind dem Prüfungsteilneh-
mer, ggf. dem gesetzlichen Vertreter. dem Ausbildenden und der
Berulsschule auf einem Formblatt nach Vorgabe des BPM mit-
zuteilen. Diese Mitteilung ist nicht Bestandteil der Prüfungsun-
terlagen. Oem Prüfungsteilnehmer sind aul Wunsch die Ergeb-
nisse - soweit möglich durch den Vorsitzenden oder durch ein
anderes Mitglied des Prüfungsausschusses - anhand der Prü-
tungsarbeiten zu erläutern.

Oer Prüfungsteilnehmer kann auf Verlangen auch Elnsicht in die
von ihm gefertigten Prüfungsarbeiten nehmen.

8 Folgerungen aus del Zwischenprüfung

Sind in der Zwischenprüfung Erkenntnisse gewonnen worden,
die korrigierende Maßnahmen erforderlich machen, so sind die-
se Erkenntnisse in einem Vermerk für den Prüfungsteilnehmer,
ggf den gesetzlichen Vertreter, den Ausbildenden, den zustän-
digen Ausbildungsberater und die Berufsschule festzuhalteo.
Der Ausbildende hat dafür zu sorgen, daR die entsprechenden
korrigierenden Maßnahmen rechtzeilig durchgeführt werden.
Der Vermerk ist nicht Bestandteil der Prüfungsunterlagen.

9 Niedersch,ifl

Über die Zwischenprülung ist nach Vorgabe des BPM eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prülungs-
ausschusses zu unterschreiben.

1O Prütungsbescheinigung

Über die Teilnahme wird nach Vorgabe des BPM eine Bescher-
nigung ausgestellt.

Die Bescheinigung erhalten der Prüfungsteitnehmer, ggt. der ge-
selzliche Vertreter, der Ausbildende und die Berufsschule.

Der Nachweis der Teilnahme ist Zulassungsvoraussetzung lür
die A6schlußprüfung, soweit Zwischenprüfungen vorgeschrie-
ben und durchgeführl sind.

11 Prütungsunterlagen

Die Prüfungsunterlagen einschließlich der schrifttichen prü-
fungsarbeit€n sind bis zur Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses aufzubewahren.

12 Schlußbeslimmungen

Diese Grundsätze sind vom Tage des lnkrafttretens der vom
BPM erlassenen ,,Prüfungsordnung zur Durchführung von Ab-
schlußprüf ungen in anerkannlen Ausbildungsberufen" an anzu-
wenden
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